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Sehr geehrte Stimmbürger:innen 

 

Für diese Gemeindeversammlung stehen die Budgets der drei Gemeinden für das nächste Jahr zur 

Debatte. Gemeinderat, Schulpflege, Kirchgemeinde und die Verwaltungen haben die Aufwandseite der 

Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sorgfältig budgetiert. In der 

vorliegenden Weisung stellt die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde das Budget 2024 vor. 

 

Wir laden Sie herzlich ein, sich in der direkten Demokratie aktiv zu beteiligen und an der Gemeindever-

sammlung teilzunehmen. Die Kirchenpflege wünscht Ihnen im Voraus eine besinnliche Adventszeit, ein 

schönes Weihnachtsfest sowie alles Gute und Gesundheit im neuen Jahr. 

 

 

Peter Brünker 

Präsident Kirchenpflege 
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Geschäfte 

C. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 
Antrag der Kirchenpflege betreffend: 

 

9. Finanzen 
Genehmigung Budget und Festsetzung Steuerfuss für das Jahr 2024 

Seite 4 

 

10. Allfällige Anfragen 
Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktenauflage 

Die Anträge, Akten und das Stimmregister liegen seit der Veröffentlichung dieser Anordnung zu den or-

dentlichen Öffnungszeiten am Schalter der Gemeindeverwaltung Hittnau zur Einsichtnahme auf. 

 

Anfragen 

Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes sind mindestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindever-

sammlung schriftlich und unterzeichnet der zuständigen Behörde einzureichen. 

 

Beleuchtender Bericht 

Der Beleuchtende Bericht ist zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der Homepage der Ge-

meinde Hittnau einsehbar. Printexemplare können auf Verlangen bezogen werden (§ 19 Gemeindegesetz). 
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Finanzen 

Genehmigung Budget und Festsetzung Steuerfuss für das Jahr 2024 

Referent: Andreas Bieri 

 

 

Antrag 

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung zu beschliessen: 

 

1. Das Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 17'000 wird genehmigt. 

 

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2024 wird auf 14 % (unverändert) festgesetzt. 

 

3. Der voraussichtliche Ertragsüberschuss von CHF 17'000 wird dem Eigenkapital zugeführt. 

 

 

Das Wichtigste in Kürze 

Für das kommende Jahr budgetiert die Kirchgemeinde Hittnau für die laufende Rechnung mit einem ge-

ringen Ertragsüberschuss. Es werden Ausgaben von CHF 667'000 gegenüber Einnahmen in Höhe von 

CHF 684'000 erwartet, woraus sich ein Ertragsüberschuss von CHF 17'000 ergibt. Dieser wird dem Ei-

genkapital zugeführt. 

 

Wir haben unser Budget sorgsam kalkuliert und versucht, realistische Kosten zu planen.  

 

Im Vergleich zum Budget 2023 bewegen sich die Kosten in den Bereichen Behörden und Verwaltung, 

Gottesdienst, Diakonie und Seelsorge, Bildung und Kultur in etwa im Rahmen des Vorjahres oder sind 

leicht höher. 

 

Im Bereich Liegenschaften werden die Kosten der laufenden Rechnung niedriger sein als im Budget 

2023. Die Mieteinnahmen 2024 werden etwas höher ausfallen als im Vorjahr. 

 

Die gesamten Steuereinnahmen belaufen sich voraussichtlich auf CHF 590'000, rund CHF 12'000 weni-

ger als im Vorjahr. 

 

Der Steuerfuss wird, wie im Vorjahr, auf 14 % festgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 
Das Budget 2024 kann während der Schalteröffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung Hittnau eingesehen werden. 
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Erfolgsrechnung 

Für das Jahr 2024 sind Ausgaben von CHF 667'000 und Einnahmen von CHF 684'000 budgetiert. Dar-

aus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 17'000. Dieser Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital 

zugeführt. 

 

Der Steuerfuss wird, wie im Vorjahr, auf 14 % festgesetzt. 

 

Behörde und Verwaltung, Gottesdienst, Diakonie und Seelsorge, Bildung und Kultur 

Im Aufgabenbereich Behörde, Verwaltung und Pfarrei sind Ausgaben von CHF 154'300 budgetiert. Das 

sind CHF 2'000 mehr als im Vorjahr. In den Bereichen Gotttesdienst liegen die Kosten mit CHF 74'900 

rund CHF 2'100 höher als 2023. Im Vergleich zu 2023 belaufen sich die Kosten im Bereich Diakonie und 

Seelsorge sowie Bildung im Rahmen des Vorjahres-Budget, nämlich CHF 41'300. Im Bereich Kultur be-

tragen die budgetierten Kosten CHF 19'500. 

 

Liegenschaften 

Bei den Liegenschaften beträgt das Nettoergebnis CHF -134'700 (CHF 184'100 Ausgaben und CHF 49'400 

Einnahmen) im Vergleich zu 2023, wo CHF 206'400 Ausgaben und CHF 42'400 Einnahmen budgetiert 

(Nettoergebnis CHF -164'000) waren. 

 

Die Abschreibungen betragen CHF 32'000 gegenüber CHF 59'100 im Vorjahr. Der budgetierte Liegen-

schaftsunterhalt beträgt CHF 55'000. Als grössere Ausgaben fallen unter anderem an: Streichen des 

Innenraums der Kirche (CHF 17'000) und die Heizungsverteilung KGH (CHF 6'100).  

 

Die Mieteinnahmen werden mit CHF 49'400 rund CHF 7'000 höher budgetiert als für das Jahr 2023. 

 

Finanzen und Steuern 

Die ordentlichen Steuereinnahmen werden voraussichtlich rund CHF 12'000 niedriger sein als im Budget 

2023. Es wird mit Einnahmen von CHF 590'000 gerechnet. 

 

Die Zahlung an die Zentralkasse der Landeskirche wird für das Jahr 2024 um rund CHF 10'000 höher 

sein als im Budget 2023 und beträgt somit CHF 130'000. 
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Abschied der Kirchenpflege 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
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Notizen 
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Notizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


